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Er ist verantwortlich für die Ausarbeitung und An
wendung der Normen, insbesondere der Arbeits
und Materialverbrauchsnormen. Er trägt die Ver
antwortung für das ihm anvertraute Volksver- 
mögen.

M 3
Q u a l i f i k a t i o n :
Hat die Meisterprüfung abgelegt oder besitzt eine 
mindestens sechsjährige erfolgreiche Praxis als 
Meister, beherrscht das Fachgebiet des ihm unter
stellten Arbeitsbereiches vollständig, kennt die 
Prinzipien der Planung der Produktion und der Ge
staltung des Produktionsablaufes, beherrscht das 
Gesamtgebiet der Normung, insbesondere der Ar- 
beits- und Materialverbrauchsnormung sowie der 
Normen der Typisierung und der Produktionskapa
zität, beherrscht die Betriebs- und Brigadenabrech
nung.

T ä t i g k e i t :
Sorgt für die beste Organisation des Arbeitsablau
fes innerhalb seines Arbeitsbereiches, leitet mit Un
terstützung der Brigadiers die ihm unterstellten 
Arbeitskräfte, in der Regel qualifizierte Facharbei
ter, zur Erfüllung der Produktionsaufgaben an.

Leitet die Ausarbeitung des Teilplanes für seinen 
Bereich an, leitet den ihm unterstellten Arbeitsnor
menbearbeiter an, entwickelt die Technologie seines 
Bereiches in Übereinstimmung mit dem Entwick
lungsplan des Betriebes.

V e r a n t w o r t u n g :
Er ist verantwortlich für die Erfüllung des Teilpla
nes für seinen Bereich, für einen gleichmäßigen Ar
beitsfluß, für die Ausarbeitung und Anwendung der 
Normen und für die breite Anwendung fortschritt
licher Arbeitsmethoden. Er ist verantwortlich für 
die Qualifizierung der Werktätigen.

Er ist verantwortlich für die Einhaltung der Be
stimmungen auf dem Gebiete des Arbeitsschutzes

und der Betriebssicherheit und trägt die Verant
wortung für das ihm anvertraute Volksvermögen.

M 4 (Obermeister) 

Q u a l i f i k a t i o n :
Hat Meisterprüfung abgelegt oder eine Fachschule 
als Techniker erfolgreich absolviert. Er besitzt um
fassende Kenntnisse in der Fertigungstechnik der 
ihm unterstellten Abteilung. Er beherrscht die Prin
zipien der Betriebsplanung und der Arbeitsökono
mie. Er hat gründliche Kenntnisse in der Arbeits
organisation und der Normung. Er besitzt gründ
liche Kenntnisse in allen für seinen Arbeitsbereich 
in Frage kommenden neuen Arbeitsmethoden. Er 
beherrscht die Betriebs- und Brigadenabrechnung.

T ä t i g k e i t :
Er überwacht die Arbeit in den ihm unterstellten 
Meisterbereichen und kontrolliert die Erfüllung der 
Teilpläne derselben. Er leitet die ihm unterstellten 
Meister bei ihrer Arbeit an. Er stimmt die Arbeit 
der ihm unterstellten Meisterbereiche unter Be
rücksichtigung der Belange des gesamten Betriebes 
aufeinander ab und sorgt für den technischen und 
organisatorischen Fortschritt in seiner Abteilung so
wie für die volle Ausnutzung der vorhandenen Pro
duktionskapazität auf der Grundlage technisch
wirtschaftlicher Kennziffern und technisch begrün
deter Normen.

V e r a n t w o r t u n g :
Er ist verantwortlich für die Erfüllung des Teil
planes für seine Abteilung, für die ständige Weiter
entwicklung der Technik und der Arbeitsmethoden, 
für die Anwendung technisch begründeter Normen 
und die Qualifizierung der Werktätigen. Er ist ver
antwortlich für die Einhaltung der Bestimmungen 
auf dem Gebiete des Arbeitsschutzes und der Be
triebssicherheit und trägt die Verantwortung für 
das ihm anvertraute Volksvermögen.

Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über die Rechte und Pflichten der Meister 

in den volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben und über die Erhöhung ihrer Gehälter.
Vom 28. Juni 1852

Auf Grund § 22 der Verordnung vom 23. Juni 1952 
über die Rechte und Pflichten der Meister in den 
volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben 
und über die Erhöhung ihrer Gehälter (GBl. S. 504) 
wird folgendes bestimmt:

§ 1
Die der Verordnung beigefügte Anlage 1 ent

hält die Tarifgehälter der Meister der Ortsklasse A 
oder I.

§ 2
Die Tarifgehälter der Ortsklasse B—D oder II—IV 

ergeben sich aus der in den geltenden Kollektivver
trägen enthaltenen Differenzierung der Ortsklasse 
bei den Meistergehältern (Anlage 1).

§ 3
Die sich danach für die Ortsklasse B—D oder 

II—IV ergebenden Sätze werden im Gesetzblatt der 
Deutschen Demokratischen Republik bekanntge
macht.

§ 4
Die in der Anlage 1 zur Verordnung aufgeführten 

Tarifgehälter für Braunkohlenindustrie über Tage 
gelten auch für Kaolin über Tage.

Berlin, den 23. Juni 1952

Ministerium für Arbeit Ministerium für Finanzen
gez. C h w a 1 e k I. V.: G e o r g i n o

Minister Staatssekretär


